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Reklame auf dem Bildschirm
Hans LeWner, Frankfurt

w ährend sidi in England der Sturm um das 
Werbefernsehen sdion vor einiger Zeit gelegt 

hat, ist dieses Thema in der w estdeutsdien Öffent- 
lidikeit heute nodi genau so um stritten wie vor zwei 
Jahren, als man anfing, sid i darüber heiß zu reden. 
Ja, man kann sogar sagen, daß der Streit seinem 
Höhepunkt erst nodi zutreibt: näm lidi der riditer- 
lidien Entsdieidung über die Klage, die der Verband 
der deutsdien Zeitungsverleger gegen den Baye- 
risdien Rundfunk erhoben hat, der im November 
vorigen Jahres damit begann, über seine Fernseh
sender Wendelstein, Dillberg, Kreuzberg, W ürzburg, 
Grünten und Odisenkopf täglid ie W erbesendungen 
auszustrahlen.

WERBEFERNSEHEN VOR GERICHT 
In der Klage geht es den Zeitungsverlegern um die 
Bestätigung ihrer Auffassung, daß es sidi m it der 
öffentlidi-reditlidien Stellung der Rundfunkanstalten 
und mit ihrem M onopoldiarakter n id it vereinbaren 
lasse, W irtsdiaftswerbung über Rundfunk- und Fern
sehsendungen zu betreiben. Aus dem öffentlidien 
Zwedc der Rundfunkanstalten ergebe sidi zwangsläu
fig eine Begrenzung ihrer Tätigkeit auf öffentlidie 
Aufgaben, Das W erbefernsehen diene jedodi nidit 
öffentlidien, sondern privatw irtsdiaftlidien Zwedsen, 
wobei es gleidigültig sei, ob die Rundfunkanstalt die 
Wirtsdiaftswerbung in  eigener Regie durdiführe oder 
durdi eine von ihr gegründete oder beherrsdite 
Gesellsdiaft.
Es gehört nidit viel Phantasie dazu, um zu erkennen, 
weldie materiellen Besorgnisse hinter diesen redit- 
lidien Erwägungen des Zeitungsverlegerverbandes 
stehen. Man fürditet das neue W erbemedium als 
Konkurrenz der Anzeigenwerbung. Am erikanisdie 
Erfahrungen sdieinen diese Befürditungen zu redit- 
fertigen. Den stürmisdien Siegeslauf des Fernsehens 
und der Fernsehwerbung in den USA haben die ameri
kanisdien Zeitungsverleger red it deutlidi zu spüren 
bekommen. Ihr Anzeigenvolumen ging sdiarf zurüdc 
oder hat sidi jedenfalls nidit so weiterentwidcelt, wie 
es bei ungesdimälerter Teilnahme an dem stetig stei
genden W erbeaufwand der am erikanisdien W irtsdiaft 
nadi früheren Erfahrungen hätte  erw artet w etden 
können. Die Einbußen w irkten sidi nur deshalb nidit 
stärker aus, weil viele am erikanisdie V erleger nodi 
reditzeitig selbst in das Gesdiäft der Fernsehwerbung 
einstiegen. Eine soldie M öglidikeit zur Absidierung 
haben die deutsdien V erleger aber nidit, wenn die 
Fernsehwerbung in der Bundesrepublik eine Domäne 
der Rundfunkanstalten sein soll.

W ie die in  M ündien deswegen anhängig gem adite 
Klage ausgehen wird, läßt sidi kaum Voraussagen. 
Auf jeden Fall hat sie aber wohl zunädist einmal die 
anderen an der Einführung des W erbefernsehens in
teressierten Rundfunkanstalten davon abgehalten, 
sidi bestimmte Termine zu setzen. V ielleidit hätte  
man es aber audi ohne diesen Prozeß gar n id it so 
sehr eilig gehabt. Denn nun will ja  das bayerisdie 
Beispiel erst einmal gründlidi studiert sein. Studieren 
wollen es aud i die an der Fernsehwerbung als Auf
traggeber interessierten Brandien.

WERBUNGSTEST
Trotz vieler bereits erteilter Vorsdiußlorbeeren hält 
es die w erbungstreibende W irtsdiaft m andierorts für 
ganz zwedanäßig, das neue W erbem ittel erst einmal 
auf einem engeren M arktaussdm itt zu erproben. Man 
w ird dann, ohne sid i allzu sehr festgelegt zu haben, 
erfahren, ob und unter w eldien Voraussetzungen 
W erbung über den Bildsdiirm tatsäd ilid i audi in 
W estdeutsdiland eine gute W irkung hat, was sie 
kostet, um gut zu sein, und ob es sidi lohnt, diese 
Kosten hineinzustedcen.
Am w iditigsten ist eine k lare Antwort auf diese Fra
gen für diejenigen Kreise, die es für den besseren 
W eg halten, das W erbefernsehen nad i englisdiem 
Vorbild in Form eines zweiten Programms kommer
ziell zu betreiben, wozu dann audi ein eigenes Sen
denetz mit entspredienden Studios gesdiaffen werden 
müßte. Die V erw irklidiung dieses Planes erfordert — 
abgesehen von den zu überwindenden tedinisdien 
Sdiw ierigkeiten — einen so hohen Investitionsauf
wand, daß man unmöglidi auf blauen Dunst hin da
m it beginnen kann. V orerst haben die Befürworter 
des „Zweiten Programms aus Privathand" sid i in  einer 
„Studiengesellsdiaft für Funk- und Fernsehwerbun
gen“ zusammengetan. Zu ihren M itgliedern gehören
u. a. der Bundesverband der Deutsdien Industrie, der 
M arkenartikelverband, der Bundesverband der D eut
sdien Zeitungsverleger und der Verband Deutsdier 
W erbungsm ittler und W erbeagenturen. Außer dem 
Fernziel „Zweites Programm" hat sidi die Studien
gesellsdiaft ganz allgemein die Aufgabe gestellt, die 
W irtsdiaftswerbung durdi Funk und Fernsehen zu 
fördern. Jedenfalls sagen das die Satzungen. Das 
praktisdie Interesse an dieser generellen Förderung 
w ird allerdings wohl von Mitglied zu Mitglied ünter- 
sdiiedlidi sein — am aktivsten ist es sidierlidi beim 
M arkenartikelverband.
Vor eineinhalb Jahren  veröffentlidite dieser Verband 
ein ausführlidies Exposé über das W erbefernsehen, 
das sdion auf den ersten Blidi hin n id it nur W ohl
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wollen, sondern ein geradezu ungeduldiges V erlan
gen nad i Bereitstellung des neuen W erbem ittels er
kennen ließ. „W irtsdiaft kann Fernsehwerbung nidit 
entbehren" lautete die Übersdirift. Und m an kann 
sagen, daß seit dem Ersdieinen dieser Stellungnahme 
in der grundsätzlidien Diskussion über das W erbe
fernsehen kaum nodi etwas neues gesagt worden ist. 
Sie enthielt jedenfalls alles, was sidi dafür sagen 
läßt. Durdi die Kombination von Bild und Ton werde 
die Aufmerksamkeit der Umworbenen ungeteilt in 
A nsprudi genommen. Sdion dadurdi sei Fernsehwer
bung den anderen W erbemitteln, die sidi entweder 
auf Bild oder auf Ton besdiränken, k lar überlegen. 
In besonderem Maße eigne sidi das Fernsehen als 
Demonstrationsmittel und biete die Möglidikeit, den 
V erbraudier über die riditige Anwendung eines Er
zeugnisses, über Herstellungsmethoden, Zusammen
setzung und tedinisdie Besonderheiten aufzuklären. 
Neue Erzeugnisse, die dem tedinisdien Fortsdiritt 
dienen, könnten durdi Vorführung den in Frage kom
menden Käuferkreisen wirksam er nahegebradit w er
den. Allgemein sei zu erwarten, daß die Ausstrahlung 
von W erbesendungen über das Fernsehen einen her
vorragenden Beitrag zur Belebung des wirtsdiaft- 
lidien Kreislaufs leiste. Der Verbraucher pflege 
Dinge, die ihm unbekannt sind oder bislang als entbehr
lich galten, nicht aus eigenem Antrieb zu suchen. Erst 
die Aufklärung über die Fülle des Gebotenen durch 
die W erbung breche die Neigung zum Hergebrachten, 
beschleunige das Bewußtsein neuer Bedürfnisse und 
lege die Befriedigung durch neue Erzeugnisse nahe.

EINBRUCH IN DIE PRIVATE SPHÄRE 
Auch von den Möglichkeiten einer Programmverbesse
rung als Folgewirkung der Einführung des W erbe
fernsehens w ar in der Schrift des M arkenartikel
verbandes die Rede. W enn die Rundfunkanstalten 
sich dazu entschlössen, brachliegende Sendezeit für 
W irtschaftswerbung an ein Programmunternehmen zu 
verpachten (als „Zwischenlösung" vor der Etablie
rung eines kommerziellen Fernsehens mit eigenem 
Sendenetz), so könnten sie mit den daraus fließenden 
Einnahmen sehr viel besser wirtschaften, als wenn 
sie nur auf die Teilnehmergebühren angewiesen sind. 
Am Schluß des Exposés fand sich ein Kapitel, worin 
der Versuch gemacht wurde, die von kirchlichen Krei
sen gehegten Bedenken zu zerstreuen. Sie entspran
gen der Sorge, daß auch die Fernsehwerbung, wie 
man es aus anderen Bereichen der W erbung kennt, 
gelegentlich ins Geschmacklose und  Frivole abgleite, 
was um so gefährlicher wäre, weil sie w ie kein ande
res W erbem ittel in die private Sphäre des Menschen, 
nämlich m itten in den Familienkreis, eindringt. Der 
M arkenartikelverband meinte, daß zu solcher Be
fürchtung kein Anlaß bestehe. Schon die Überlegung, 
daß eine W erbung ihr Ziel verfeh le ,'w enn  sie ver
ärgert und Anstoß erregt, würde die W erbetreiben
den vor Mißbrauch zurückhalten. Ein „Kodex der 
Selbstdisziplin" könnte zusätzliche Sicherheit bieten, 
wie sich ja  auch die Filmwirtschaft einer Selbst
kontrolle unterwerfe, um die Verletzung religiöser 
oder sittlicher Empfindungen und die Gefährdung 
Jugendlicher auszuschließen.

Einige Kritiker des Exposés fanden — an  die Ent
gegnung auf die kirchlichen Bedenken anknüpfend —, 
daß es sich ja  doch nicht allein darum handeln könne, 
die Fernsehteilnehm er vor ausgesprochenen Anstößig
keiten zu schützen. Die Bereitschaft der W erbung
treibenden zur Selbstdisziplin sei zw ar eine lobens
w erte Sache, aber auch im besten Falle bliebe für 
das Fernsehpublikum die Aussicht auf mancherlei Be
lästigung durch die Benutzung des Bildschirms als 
W erbeinstrum ent bestehen. M an brauche sich nur 
vorzustellen, daß der in den USA entwickelte Brauch 
sogenannter „gesponsorter Sendungen" übernommen 
wird, was auf groben Mißbrauch künstlerischer Dar
bietungen für profanste W erbeziele hinauslaufe, Bei
spiel: Eine Brauerei läßt „Fidelio“ aufführen, wobei 
den H örern vorher oder h in terher m itgeteilt wird, 
wem sie diese Aufführung zu verdanken haben, da
mit sich ihre Erinnerung an den künstlerischen Ge
nuß möglichst unlöslich mit dem A ppetit auf eine 
bestimmte Biermarke verbindet.
H ierauf ließe sich nun w ieder entgegnen, daß jeder 
Fernsehteilnehm er doch sein Gerät abschalten kann, 
falls er sich geschmacklich verletzt fühlt. W ahrschein
lich wird aber überhaupt der Kreis der in dieser Be
ziehung Empfindlichen nicht allzu groß sein, da wir 
ja  in einem Zeitalter leben, wo jeder von der W iege 
an Gelegenheit hat, sich an  die imm er w eiter fort
schreitende Kommerzialisierung der menschlichen 
Existenz zu gewöhnen. S tärker als die geschmack
lichen Bedenken fällt ins Gewicht, was kritisch über 
die vom M arkenartikelverband behauptete „Unent
behrlichkeit" des W erbefernsehens gesagt wurde. Das 
w ären etwas zu starke W orte, insbesondere werm 
man daran denke, daß viele Firm en m it durchaus 
„fernsehfähigen" Erzeugnissen aus Kostengründen 
von der Benutzung dieses W erbem ittels ausgeschlos
sen bleiben. Aber auch in vielen G roßunternehm en 
wisse man nur zu gut, w ie sehr das Maß der W er
bung oft einzig und allein vom werblichen Prestige 
her bestimmt wird. Man muß dasselbe tun, was die 
Konkurrenz tut. W enn sie das teure Fernsehen zur 
W erbung benutzt, w ird einem auf, die D auer selbst 
nichts anderes übrigbleiben, als den gleichen W eg zu 
gehen, auch wenn man gar keine neuen Erzeugnisse 
im Fernsehen zu zeigen, sondern nur w ieder das' alte 
Sprüchlein aufzusagen hat.

VOLKSWIRTSCHAFTLICHER NUTZEN 
So kann man es also auch sehen! Vielleicht ist das 
eine etwas einseitige Betrachtungsweise, denn letzt
lich spricht ja  das Prestige bei jeder A rt von W er
bung mit, ohne daß deshalb ihre nützlichen W irkun
gen in Zweifel gezogen w erden müßten. Doch kann 
es nicht scäiaden, auch beim W erbefernsehen sich der 
Kehrseite bewußt zu sein, zum al es sich um die 
teuerste A rt der W erbung handelt. Im übrigen emp
fiehlt es sich, bei der Beurteilung der durch W erbung 
erreichbaren „nützlichen W irkungen" stets daran  zu 
denken, daß privater Firm ennutzen keinesw egs immer 
identisch sein muß mit einem Nutzen für die ganze 
Branche oder für die ganze Volkswirtschaft. Der V er
kaufserfolg, den eine Zigarettenfirm a durch wirksam e 
Fernsehwerbung erzielt, hat ja  doch wohl m eist eine
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Einbuße bei änderen M arken zur Folge und wird da
her von den betroffenen Firmen durchaus n id it als' 
nützlich empfunden. Vielleicht werden diese leid
tragenden Firmen versuchen, das verlorene Terrain 
zurückzugewinnen, indem sie nun selbst in die Fern- 
seliwerbung gehen, und vielleicht liegt nun der Er
folg auf ihrer Seite. Dann ist zwar eine ziemliche 
Marktunruhe entstanden, schwerlich aber läßt sich 
das als „Belebung des W irtschaftskreislaufs“ bezeich
nen. Für die Volkswirtschaft insgesam t ist es jeden
falls ziemlich gleichgültig, daß sich die V erteilung des 
Zigarettenumsatzes auf die einzelnen M arken von 
Zeit zu Zeit verändert. Eine echte Belebung und An
reicherung des Güteraustausches kann W erbung doch 
nur dann bewirken, wenn es sich darum handelt, die 
Durchsetzung neuer, besserer oder billigerer Erzeug
nisse durch intensive und umfassende A ufklärung zu 
besdileunigen. Nur insoweit Fernsehwerbung solchen 
Zwecken dient, ist sie auch volkswirtschaftlich (d. h. 
also auch aus der Sicht des Verbrauchers) interessant. 
An die Werbesendungen, die der Bayerische Rund
funk seit November vorigen Jahres werktäglich im 
Rahmen eines besonders dafür zugerichteten U nter
haltungsprogramms ausstrahlt, läßt sich natürlich die
ser Maßstab nicht anlegen. Dazu ist es noch zu früh 
und alles zu sehr noch im Zustand des Probierens

und Improvisierens. W as die Dauer der W erbezeit 
anlangt, w urde recht zurückhaltend begonnen. In den 
ersten v ier Wochen beanspruchte man — bei halb
stündiger Dauer des Rahmenprogramms — für die 
eingeblendeten Sendungen im Durdischnitt täglich 
insgesam t nur knapp fünf Minuten, wobei die Zahl 
der Einblendungen je  nach W ochentag zwischen 1 bis 
9 schwankte (bei sparsam ster Dosierung am Montag 
und reichlichster am Freitag). Der Preis für die W er
bezeit wird nach drei Tarifen gestaffelt berechnet: 
Man unterscheidet dabei zwischen der A usstrahlung 
reiner W erbung, der Sendung von W erbefilmen mit 
U nterhaltungscharakter und der Sendung von reiner 
W erbung in Verbindung m it einem neutralen  Pro
gramm. Im Schnitt kann man von  etw a 3000 DM pro 
Sendeminute ausgehen, womit der in Bayern zu zah
lende Preis bisher erheblich unter den Sätzen bleibt, 
w ie sie etwa im britischen kommerziellen Fernsehen 
für die W erbem inute verlangt werden. Man muß da
bei allerdings den sehr viel geringeren A usstrahlungs
radius der bisher ja  nur für bayrische Gerätebesitzer 
erreichbaren deutschen Fernsehwerbung berücksich
tigen. Mit seiner regionalen Ausdehnung werden 
aller W ahrscheinlichkeit nach auch die deutschen 
Preise für Reklame über den Bildschirm langsam nach 
oben gehen.

Zum Problem der Bearbeitung und Verarbeitung bei der 
Umsatzsteuerlidien Behandlung des Großhandels

HeinziNagel,
■ ' - ' 'fl

Seit ihrer Einführung in das deutsche Steuersystem 
wird die Umsatzsteuer als A llphasensteuer er

hoben. Sie geht damit von dem Grundgedanken aus, 
daß der Warenumsatz auf jeder W irtschaftsstufe mit 
einem gleichen, nach der Höhe des Entgeltes bem esse
nen Steuersatz besteuert wird, ohne Rücksicht dar
auf, daß eine W are versdiiedene W irtschaftsstufen 
ohne Veränderung durchlaufen kann. Die steuerliche 
Gesamtbelastung einer W are hängt also in erster 
Linie davon ab, w ieviel Stuten sie auf ihrem  W ege 
zum Endverbraucher durchlaufen hat.

DIE KONZENTRATIONSWIRKUNG 
Durch die wiederholte Erhebung des vollen Steuer
satzes würden sich die Rohstoffe auf dem W ege über 
den Großhandel zum Produzenten und die Fertig
erzeugnisse auf dem W ege über den Groß- und Einzel
handel zum Endverbraucher erheblich verteuern. Da 
der Großhandel im allgemeinen mit sehr geringen Ge
winnspannen arbeitet, wäre er nicht in der Lage, die 
zusätzlichen Preiserhöhungen aufzüfangen und würde 
deshalb Gefahr laufen, aus dem Verteilungsprozeß 
ausgeschaltet zu werden.
Um diese Konzentrationswirkung der Umsatzsteuer zu 
vermindern und die Ausschaltung von W irtschafts
stufen, deren Erhaltung aus volkswirtschaftlichen Grün
den notwendig ist, zu vermeiden, sind seit der Einfüh
rung der Umsatzsteuer Maßnahmen zum Ausgleich

Hamburg

dieser Nachteile getroffen worden. Bereits das Gesetz 
über den W arenumsatzstem pel aus dem Jahre 1916 
sah eine Vorschrift zur Befreiung des nicht lagerhal- 
teriden Zwischenhandels vor. Da diese Vorschrift nicht 
die beabsichtigte wirtschaftliche W irkung hatte, wurde 
sie später dahingehend geändert, daß bei der Liefe
rung desselben Gegenstandes durch m ehrere Unter
nehm er nur der Unternehmer die Umsatzsteuer zu ent
richten hatte, der den unm ittelbaren Besitz übertrug. 
Auch diese Ä nderung erreichte nicht voll das erstrebte 
Ziel, da der lagerhaltende Großhandel w eiterhin der 
Umsatzsteuer unterlag. Die Berücksichtigung des lager
haltenden Großhandels erfolgte erstmalig in der Neu
fassung des Umsatzsteuergesetzes im Jahre  1934. Die 
im Jahre  1934 getroffene Regelung ist mit geringfügi
gen Änderungen noch heute die Grundlage für die 
umsatzsteuerliche Behandlung des Großhandels.

BEHANDLUNG DES GROSSHANDELS 
Der Aufbau des Umsatzsteuergesetzes und wirtschaft
liche Erfordernisse führten dazu, außer den den allge
meinen Großhandel betreffenden Vorschriften Sonder
bestimmungen für den Importgroßhandel in das Gesetz 
aufzunehmen. Auch diese V orsdiriften waren erst
malig im Jahre 1916 im Gesetz enthalten und ebenso 
wie die Vorschriften für den allgem einen Großhandel 
verschiedenen Änderungen unterworfen. Ihre heutige 
G estalt erhielten diese Vorschriften ebenfalls bei der
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